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$ 1 Name, Erkennungszelchen, Sitz, Geschöftsjahr

(1) Der orlsverband ftägt den Namen ,,Arbeiter-samariter-Bund ortwerbdnde
Hagenowlludwigslust e.V.", abgekürzt ASB.

(2) Erkennungszeichen des Orr^rerbandes ist ein rotes lang gezogenes,,s" im gelben Kreuz auf
rotem Untergnrnd in Verbindung mit dem Namen,,Arbeiter-Samariter-Bwtd Ortsverbtinde
Hogenodludwigslust e. V. "

(3) Sitz und Gerichtsstand des Ortrverbandes befindet sich in Hagenow. Er ist in das
Vereinsregister eingetragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjatu.

$ 2 lVesen und Aufgaben

(l) Der ASB ist Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband. Seine Aufgabengebiete sind die Hilfe
bei Not- und Ungläcksftlllen, die Wohlfahrtspflege, das Gesundheitswesen und die Jugend-
und Familienhilfe sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung in diesen Bereichen.

Q) Zu den Aufgaben des ASB &/.rverbandes gehören die Aufgaben mit regionalem Bezug. Er
nimmt auf regionaler Ebene insbesondere folgende Aufgaben walrr:
l. Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung;
2. Förderung des freiwilligen Engagements;
3. ÜUernatrme von Aufgaben im öffentlichen Hilfeleistungssystem bei Unglücken und

Notftillen, insbesondere durch Mitwfukung im Rettungswe$en und Katastrophenschutz;
4. Breitenausbildung;
5. Planrmg, Durchftiluung und Betrieb von ambulanten, teilstationären und stationären

Sozialen Diensten und Eiruichtungen;
6. Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe;
7. Übernahme von Aufgaben im Gesundheitswesen;
8. Durchfiihrung der Breitenausbildung im Schwimmen und Rettungsschwimmen sowie

Sclwimmsport;
9. Aut-, Fort- und Weiterbildung in allen Aufgabengebieten des ASB;
10. EntwicH*g, Einftlhrung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines

Qualitätsmanagementsystems in Abstimmung mit den Landesverbänden und dem
Bundesverband;

ll.Beschaffirng von Mitteln 
^Lr 

Erftillung der Aufgaben des ASB, auch ftlr die
Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke anderer ASB-Gtiedenrngen, soweit sie nicht
ftir eigene steuerbegünstigte Zwecke eingesetzt werden;

I 2. Öffentlichkeitsarbeit;
13. Übernatrme von Aufgaben in der Auslandshilfe des ASB in Abstimmung mit dem

Bundesverband;
14. Erprobung neuer Mögliclrkeiten der Hilfe in inhaltlicher und methodischer Hinsicht;
15. Weiterentvyicklung aller Zweige der sozialen Arbeit, der Wohlfahrtspflege, des

Gesundheitswesens und der Jugendhilfe;
16. Zusammenarbeit mit anderen Hilßorganisationen und Wohlfahrtsverbänden druch

regelmäßige Beratung und Abstimmung;

t..
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Der durch den Landesausschuss
und seine Mitglieder sind
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

l]. Kooperation mit den soziaileistungs- und Kostenträgern;
18. Mitwirkung in der Sozialplanung;
l9' Vertretung und Repräsentation des ASB auf kommunalpolitischer Ebene.

$ 3 Sicherung der Gemeinnützigkeit

(l) Der ASB verfolgt ausschließlich oF y*ttrlbar gemeinnützige und mildtatige Zwecke imsinne des Abschnitts,,,Steuerbegünstigte Zweckel'der eugauenordnung. Der verein istselbstlos tätig; er verfolgl nicht in-erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des ASB dtirfen nur ftir die satzungsgemäßen Zwecke ver-wendet werden. DieMitglieder drirfen keine Gewinnanteile und i" Irnli rig.nr*huft ul, rurirgri.a.r auch keinesonstigen Zuwendungen aus Mitteln des ASB etttatä. eurgrnor 
"? 

nir*on ist dieangemessene Erstatfung von Aufuendungen, die den Mitglird; J;;h äi" wrr,rrrrr-*g
ler ytzungsgemäßen Aufgaben des ASb entstehen. Ftii solche rati-Git n können mirZustimmung des Landesvorstandes angemessene Aufivandsentschädigungen auch pauschalgewährt werden.

(3) Der ASB darf keine Person dwch Ausgaben, die seinem Zweck fremd sind, oder durchunverhitltoiismäßig hohe Vergürungen beS:instigen

$ 4 Mitgliedschaft im Landesverband

aufgenommene ASB ortsverband Hagenow/Ludwigslust e. v.Mitglied des Arbeiter-samariter-Bündes LandÄverbandes

$5 Mitgliedschaftim Orts4lfteisJkegionalverband

(l) Mitglieder des ASB ortsverbandes sind die ihm beigetretenen natürlichen personen.
wechselt ein Mitglied seinen wohnsitz,ueibt es uiigtieoäes ASB orirurru*des, sofern esnicht erkllirt, Mitglied des filr den n.u.n "woh*it" 

zusuindigen orts-/Kreis-/Re gionalverbandes zu werden.

(2) Die Aufnahme erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung, die zennal vom Bundesverbandbearbeitet wird'. vo1 $q Registrierung i1 der rvritgtieaäircarrei und der Ausstellung derbundeseinheittichen Mitgliedskarte erhält der ASB o;rsverband und der Landesverband dieListe der beim Bundesverband - "it 
g.g*grtrrn Beitrittserklärungen für ihreorganisationsstufen. Sofern nicht der betrofiei'en1,*o"rn rband oder orfsverband binnenvier wochen nach Eingang der Beitrittserklaryng u"i 091 

^rt*rriuitgriederverwaltungwidersprechen, versendet där Bundesverband die ilrtitgliedskarte und ftihrt die Registrierungin der Mitgliederkartei durch.

(3) ASB-Gesellschaften 
-i.S.d. Kapitels XI. der Bundesrichtlinien, deren Meluheitsanteile derASB Orr'vverband häilt, sind beiechtigt, diesem als korporative vtitgieA", bri^t rtrn.

(4) sonstige Vereinigungen, Gesellschaften, organisationen und lnstitutionen, die tiber denBereich einer regionalen Gliederung hinaus oiitten, io*.r, durch den Vorstand auf Antragals korporative Mitglieder aufgenomrnen werden. Der Landesverband ist von der Aufnatrmein Kenntris zu setzen.

I
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$ 6 Mitgliederreeht€ und -pflichten

(1) Die Mitglieder erwerben zugleich die Mitgliedschaft im ASB &rwerband
Hagenow/Ludwigslust e.V., im ASB Landesverband t{ecklenburg-Vorpommern e.V. und im
Bundesverband.

(2) Der ASB Ortsverband übt seine Mitgliedenechte in der Landeskonferenz aus. Dort nimmt er
auch die Mitgliedenechte der natürlichen Personen im Landesverband wahr. Die
Mitgliedenechte im Bundesverband werden duch den Landesverband in der
Bundeskonferenz wahrgenommen.

(3) Die korporativen Mitglieder des ASB Ortsverbandes haben kein aktives und passives
wahlrecht. sie üben ihre Mitgliedenechte durch ihre gesetzlichen vertreter oder einen
Beauftragten ohne Stimmrecht aus.

(4) Nach Vollendung des 16- Lebensjatres ist das Mitglied stimmberechtigt. Die Wählbarkeit in
organstellungen besteht jedoch erst bei voller Geschaftsfähigkeit.

(5) Bei der Durchftihrung der Aufgaben des ASB können die Mitglieder freiwillig und
ehrenamtlich aktiv mitwirken. Nur Mitglieder können als Delegierti in den Vorstan--d, die
Kontrollkommission oder sonstige Organstellungen gewählt wärden. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft endet auch die organstellung oderäas tvtandat.

(6) Das Mitglied hat zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung durch den ASB Beitrage zu
zahlen, deren Mindesthöhe von der Bundeskonferenz festgesetzt wird. Eine nuckfordärunt
gezahlter Beiträge ist ausgeschlossen. Die Höhe Aes Ntitgliedsbeitrages ftir korporaüvä
Mitglieder wird gesondert vereinbart. Gerichtsstand fiir dieäus den MiTfliedsrechten und -
pflichten entstehenden Rechtsansprüche ist das fitr äen Ort zusilindige öericht, an dem der
ASB Ortsverband seinen Sitz hat

$ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

(l) Die Mitgliedschaft endet durch
r Austritt,
I Beitra8srückstände von mehr als sechs Monaten, die trotz schriftlicher Mahnung nicht

innerhalb von einem Monat bezahlt werden,
r Ausschluss,
e Tod (bei nattirlichen Personen),
r Auflösung (bei korporativen Mitgliedern).

(2) Ein Wiedereinfitr ist möglich.

(3) l'ltl Beendigung der Mitgliedschaft im ASB Ortsverband endet grundsstzlich auch die
Mitgliedschaft im Landesverband und im Bundesverband. Endet Oie üitgtiedschaft des ASB
Orfsverbandes im Landesverband, so bleibt die Mitgliedschaft seiner nAitglieAer im Landes-
und Bundesverband erhalten. Ihnen ist die Gelegenheit zu geben, einer äd*t*tt regionalen
Gliederung beizutreten. Machen sie hiervon keinen Gebraucf,, so endet mit dem Austritt aus
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der ausgeschlosssren oder ausgetretenen regionalen Gliederung nicht die Mitgliedschaft im
Landes' und Bundesverband. Der Austritt isidiesen gegenitber rurmittelbar zu erklären.

(4) Korporative Mitglieder haben den Ausfritt schriftlich an den Vorstand zum Ende eines
Kalenderjahres, spätestens am 30. september zu erklären.

(5) Bei Austritt oder Ausschluss verliert der ASB Orrwerband das Recht, sich als Arbeiter-
Samariter-Bund zu bezeichnen und das ASB-Zeichen zu ftihren. Ein etwa neu gewählter
Name muss sich von dem bisherigen Namen deutlich unterscheiden. Er darf nicht in einembloßen Zvsatz ztJ dem bisherigen Namen bestehen. Entsprechendes gilt ftir
Kurzbezeichnungen.

(6) Bei Austritt, Ausschluss oder Auflösung ftillt das nach Liquidation verbleibende Vermögen
des ASB Ortsverbandes an den Landesverband, soweit dieser nicht melu existiert, an den
Bundesverband. Diese haben das Vermögen ausschließlich und unmittelbar ftir ihre
steuerbegünstigten Zwecke zu verwenden.

$8 Organe

Organe des ASB Orrwerbandes sind:
l. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand,
3. die Geschäftsführung,
4. die Kontrollkornmission.

$ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die -Mitgliederversammlung ist das höchste Organ. Sie entscheidet über die
Angelegenheiten des Vereins, soweit die Entscheidung nicht dem Vorstand zugewiesen ist.

@ 
-Zu 

d9n Aufgaben und Befugnissen derMitgliederversammlung gehören insbesondere:I' den Bericht von Vorstand und Geschäftsftihrung Uber ihrelätigkeit und die Gesamtlage
des ortsverbandes und seiner Gesellschaften entgegenzunehmä,

2. den Jahresabschluss des orrsverbandes entgegenärirehmen,
3. den Prüfbericht der Kontrollkommission entgägenzunehmerL

1- Anträge an Landeskonferenz und Landesausschuss zu beschließen,
5- alle vier Jahre die Mitglieder von Vorstand und Konüollkommission sowie drei bis

sechs Monate vor der Landeskonferenz die Delegierten zur Landeskonferenz zu wählen
g1d gegebenenfalls erforderliche Nachwatrlen vorannehmen, wobei der Vorstand bei
Wahlen zur Kontrollkommission kein Stimmrecht hat,

9. Mitglieder von Vorstand und Kontrollkommission sowie Delegierte abzuberufen,
7. ilber die Entlastung von vorstandsmitgliedern zu entscheiden,
8. Anderungen der Satzun1zubeschließön,
9. tlber die Auflösung des Ortsverbandes zu beschließen.

(3) Nicht zu den Aufgaben der Mitgliederversammlungen gehört die Befassung mit arbeits-
oder betriebsverfassungsrechtlichen Fragen.
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(4) Im orlwerband wird jälrlich eine ordentliche Mitgliederversammlung durchgeftlhrt. siewird vom vorstand einbenrfen. 4 do Mitgliederversammlung können alle Mitglieder, diedem betre enden ortrverband beigefreter t"im, *ii stimmrecht teilnehmen.

(5) Eine außerorde-n1lighe Mitgliederversammlung ist vom vorstand einzub€rufen:l' wenn der vorstand es beschließt; dazu-iJ ei verpflichtet, wenn es das wohl desOr t sv erbandes erfordert ;2' wenn die Einberufung von mtei zelnteln der Mitglieder des orlsverbandes verlangtwird;
3' wenn der Landesvorstand oder die Landeskontrollkommission dies unter Angabe vonzweck unj.c-runa verlangl; kommt a", aniäu*a arr* ü.rt*gro nicht innerhalbvon zwei Wochen nachn so kann der Landesvorstand sie selbst .inU.ärrn.

(6) Anträge zur Mitgliederversammlung können gesteilt werden:I. von den stimmberechtigten Mitgliedern, 
-

2. vom Vorstand des Ortsverbandäs,
3. von den Konftoilkommissionen des ortsverbandes,4. vomlandesvorstand,
5. vom Verbandsforum auf regionalerEbene,
6. von der versammrung der Äbeiter-samariter-Jugend (AsJ).

(7) Anhäge müssen dem vorstand spätestens eine woche v.or der Mitgliederversamrnlungvorliegen. Initiativantäge beätirfen hinsichtlich ihrer n.ärrung auf derMitgliederversammlung einer Untersttltzung von mindestens einem Viertel der anwesendenstimmberechlisten. Böi widerspruch voi .i"J*rtr* einem viertel der anwesendenstimmberechtigten darf tiber die Angelegenheit kein geschlusr 
-ä"äo 

werden. überInitiativanhäge 
ry{ebpderung der satzuil k;;* mit zustimniung von drei Vierrelnder anwesenden stimmberechtigten beschloslsen *.rd"n.(8) Die Mitgliederversammlung isüpatestens m,eiwocherrvorher durch veröffentlichung vonZeit und ort d9.r versammlung *141r-ug"rorJ"*g in der Tageszeitung, in der auch dasörtlich zuständige Amtsgericht seine Bekärnt-o.rr,ing.n veröffentlicht, anzuzeigen. DieMitglieder können auch schniftlich unter ut.rräa*g der Tagesordnlng und derwesentlichen Unterlagen eingeladen werden.

(9) Beschltisse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesendenstimmberechtigten gefasst. Bei stimmJngleichheit-irt or. not ug ;u!;irrr"t. Die Mehrheitist nur nactr $1 zahl 
-d9r 

abgegeben ü- *J N;i;-stimmenä -berechnen. 
ungiiltigeStimmen und StimmenthaltungJn 

"Ail.o 
nicht mit.

(10) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte d9r abgegebenen stimmen auf sich vereinigt. Erlangenim ersten wahlgang nicht alle Bewerber äelr us oi. Hatt, der stimmen, so findet einz\nil:l wahlgang ftlr die im ersten wahlgang nictrt besetzten Furktionen statt, in demgewälhlt ist, wer die meisten stimmen rirreir e; sti*r.ngleichheit wird die watrlwiederholt. Bloclcruatrl ist zulässig.

$ 10 Vorutand

(l) Der vorstand ftihrt die Geschäfte des orlsverbandes eigenverantwortlich und gewissenhaftund verhiu ihn gerichtlich und außergerichtli.rr. nuu"ihat er ai. gu;Jesrichtlinien, diesesatzung, die Geschäftsordnung sowie die Beschlilsse von Bundeskon ferenz,

I
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Bundesausschuss, Landeskonferenz und Landesausschuss sowie der
Mitgliederversammlung zu beachten und sich im Rahmen der zur Verftigung stehenden
Mittel zu bewegen.

Q) Der Vorstand llberhägt der Geschäftsftihrung, die er als besonderen Vertreter nach g 30
BGB zu bestellen hat, die in $ I I Abs. I bis 3 aufgeftihrten Geschttftskreise. Er behält sich
das Weisungsrecht in diesen Bereichen vor.

(3) Nicht tibertragbare Entscheidungen des Vorstandes sind insbesondere:

1. {ie stategschen Ziele des orrsverbandes periodisch festzulegen,
2. die Mitglieder der Geschäffsftihrung auszuwählen, einzusteltn und zu entlassen sowie

als besonderen Verheter nach $ 30 BGB zu bestellen und abzubenrfen,
3- den jährlichen Wirtschaftsplan sowie etwaige Nachtragswirtschaftspläne a)

beschließen,
4. eine Geschäftsordnrurg ftir den Vorstand, in der auch die Aufgabenverteilung zwischen

den Vorstandsmitgliedern zu regeln ist, sowie ftir die Zisammenarbeii zwischen
Vorstand und Geschäftsftihrung zu beschließen,

5. die Ordnungs- und Zweckmäßigkeit der Geschäftsführung zu beaußichtigen,
6, nach Anharung der Konnolllammission einen ercternen ltrirtt"ho\tprtfir auszm,tihlen

und zu beauftrogen sowie den Jahresabsehluss einschtieftich- dis iageberichtes zu
verabschieden,

7- Grundstücksgeschäfte, Darlehens- und Btirgschaftsverträge sowie Miet- und
Leasingverträge abzuschließen oder eine andere Person rechLgeschäftlich hierfür zu
bevollmächtigen,

8. die Mitgliederversammlungen einzuberufen,
9. die Berichts- und Vorlagepflichten gegenüber der Mitgliederversammlung zu erfüllen.

(4) Aufgabe des vorstandes ist es ferner, dafür sorge zu tragen, dass
f . im Bereich der Finanzen und Kontrolle 

-die 
Verpflichtungen des Kapitels X. der

Bundesrichtlinien eingehalten werden,
2- die ASB-Gesellschaften des &tsverbandes sich im Gesellschaftsverfiag verpflichten,

diese Satzung einschließlich der Bundesrichtlinien anzuerkennen, und düs eine solche
fuerkennulgwereinbarung in den Verträgen mit den Geschäftsftihrungen enthalten ist,3. die unmittelbaren ASB-Gesellschaften des &rsverbandes sich im GJselschaftsvertrai
verpflichten, von ihren Einsichts- und Auskunftsrechten nach g 5la GmbHG gegenubei
ihren Tochtergesellschaften Gebrauch nt machen, *e* der Vorstand als
Gesellschafterverüeter dies verlangt.

(5) Dem vorstand obliegt es gemeinsam mit der Geschäftsftihrung,
l. die Vertretung ruod Repräsentation auf kommunalpolitischer Ebene und in der

Öffentlichkeit wahrzunehmm,
2. für eine gute Zusammenarbeit der Oliederungen zu sorgen und sie bei ihrer Arbeit zu

unterstützen,
3. dalir Sorge Tl trageq dass die Aktivitäten im Bereich des freiwilligen Engagements

geftlrdert und koordiniert werden.

Das Nähere regelt die Geschäftsordnung über die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und
Geschäftsftlhrung.

L

(6)
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(7) Die Sitzungen finden mindestens vierteljährlich statt. Sie werden vom Vorsitzenden
einberufen.

(8) Der Vorstand besteht aus:
1. der/demVorsitzenden,
2. nvei skllvertetenden Vorsitzenden,
3. weiterenVorstandsmitgliedern.
Gerichtlich und außergerichtlich wird der Ortsverband durch die/den Vorsitzenden und
eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n gemeinsam oder durch einen von ihnen jeweils
gemeinsarn mit einem weiteren Vorstandsmitglied verheten.

(9) Die T,l'hl der weiteren Vorstandsmitglieder wird jeweils durch Beschluss der
Mitgliederversammlung festgelegt. Dabei muss die Zahl der Vorstandsmitglieder insgesamt
eine ungerade sein.

(10) Der Vorsitzende der Kontrollkommission oder ein Vertreter sind berechtigt und die
Mitglieder der Geschäftsftihrung sind verpflichtet, an den Sitzungen des Vorstandes
beratend teilzunehmen.

(l l) Im Vorstand soll äiralicher, kaufinännischer, juristischer und sozialpolitischer Sachverstand
vertreten sein. Dem Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern soll Rechnung
getragen werden. Je ein Vorstandsmitglied soll Erfatrung in der Freiwilligen- und in der
Jugendarbeit haben. Soweit ttrztlicher Sachverstand ntcht ftir den Vorstand gewonnen
werden knnn, ist ein Arzt vom Vorstand zu seiner Beratung zu berufen. Er ist berechtigt, an
den Sitzungen des Vorstandes ohne Stimmrecht teilzunehmen. Darüber hinaus kann der
Vorstand zu seiner Beratung Verfreter von Fachkreisen heranziehen.

(12) Der Vorstand wird ftir vier Jalre gewählt. Die Watrl findet in der der Landeskonferenz
vorausgehenden ordentlichen Mitgliederversammlung statt. Bei Nachwahl einzelner
Mitglieder des Vontandes bleibt ihre Amtszeit auf die verbleibende Amtsdauer der übrigen
Mitglieder des Vorstandes beschrärrkt.

(13) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder
anwesend sind. Sind nicht alle VorstandsEimter besetzto so ist der Vorstand beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Mitglieder anwesend sind.

(14) D€r Vorstand fasst seine Beschllisse mit einfacher Meluheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit ist der Anfiag abgelehnt. In einfachen oder besonders eilbedtirftigen
Angelegenheiten können Beschltisse auch im Umlaufuerfahren gefasst werden.

(15) Die gewählten Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Sie dtlrfen nicht in einem
Beschäftigungsverhältris anm Bundes-, Landesverband oder zu einer Gliederung oder
Gesellschaft des ASB stehen.

(16) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.

$11

I

Geschäftsflihrung
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(l) Die Geschäfuftihrung ist befugl, die im Zusanrmenhang mit der ihr tibertragenen
Gesamtleitung der Geschäftsstelle auffretenden Geschäfte der laufenden Verwaltung
auszuftihLren. Sie hat alleinige Verhetungsmacht ftir alle Rechtsgeschäfte, die der ihn
zugewiesene Geschärftskreis gewöhnlich mit sich bringt. Dabei hat sie die
Bundesrichtlinien, diese Satzung, die Geschäftsordnung, die Beschlüsse von
Bundeskonferenz, Bundesausschuss, Landeskonferenz, Landesausschuss und Vorstand zu
beachten und sich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu bewegen.

(2) Zuden Geschäften der laufenden Verwaltung gehören insbesondere:
t. der Abschluss der zur Leitung der Geschtiftsstelle notwendigen Vertrlige,
2. die Durchftihrung des vom Vorstand beschlossenen Wirtschaftsplans,
3. der Abschluss von Betriebsvereinbarungen,
4. die Übernahme von Aufgaben im öffentlichen Hilfeleistungssystem bei Unglücken und

Notfllllen,
5. die Planung, Durchftihrung und der Betrieb von ambulante, teilstationären und

süationären Sozialen Diensten und Einrichtungen,
6. die Übematrmen von Aufgaben im Rahmen dir Kinder- und Jugendhilfe,
7. die Übenratune von Aufgaben im Gesundheitswesen,
8. die Entwicklung, Einflitrung, Aufiechterhaltung und Weiterentrricklung eines

Qualitätsmanagementsystems,
9. die Öffentlichkeitsarbeit,
10. die UnterstüEung des Vorstandes bei der Durchftihnrng seiner Aufgaben, insbesondere

bei der Entwicklung der strategischen Vorgaben,
I 1. die Durchftthrung von Beschlässen des Vorstandes.

(3) Die nachfolgend aufgeführten Geschäfte bediirfen der Zustimmung des Vorstandes:
l. die Verlegung der Geschäftsstelle,
2. die Einrichtung oder Schließung zusätdicher Geschäftsstellen,
3. die Gründung von Gesellschafteir und Vereinigungen oder die Beteiligung an solchen

sowie deren Veräußerung,
4. die Aufrrahme neuer oder die Aufgabe vorhandener Tätigkeitsgebiete,
5. der Abschluss von Tarifuerüägen.
Der Vorstand kann in der Geschäftsordnung weitere Geschäfte von seiner Zustimmung
abhängig machen.

(4) Der Geschäftsfflhrung obliegl es gemeinsam mit dem Vorstand,
l. die Verhetung und Repräsentation auf kommunalpolitischer Ebene und in der

Öfifentlichkeit wahrzunehmen,
2. frr eine gute Zusammenarbeit der Gliederungen zu sorgen und sie bei ihrer Arbeit zu

untersttltzen,
3. die Aktivitäten im Bereich des freiwilligen Engagements zu fdrdem und zu

koordinieren.

(5) Die Geschäftsftlhrung hat gegenüber dem Vorstand die folgenden Berichts-,
Untenichtungs- und Vorlagepfl ichten:
l. Die Geschäftsftlhrung hat dem Vorstand zu einzelnen Sachverhalten, die ftlr die

Enrwicklung des Otyverbandes von Bedeutung sein können, Bericht zu erstatten.
2. Die Geschäftsftlhrung hat dem Vorstand

. regelmäßig schriftlich, mindestens einmal im Quartal, tiber den aktuellen Stand der
Ergebnisse des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes des Ortcverbandes zu berichten,

1..
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r jährlich bis zum 30.9. des Vorjahres einen Entwurf des Wirtschaftsplans und
gegebenenfalls eines Nachtrags-Wirtschaftsplans vorzulegen,

r spätestens bis zum 30.6. des Folgejahres den Jalresabschluss des Ortsverbandes mit
Entwurf des Lageberichtes zur Beratung vorzulegen.

3. Die Geschäftsftitrung hat den Vorstand unverzüglich zu untenichten bei
e wesentlicher Über- oder Unterschreitung des Wirtschaftsplanes, die zu einem

erkennbaren Bedarf eines Nachtrags-Wirtschaftsplans im laufenden Geschäfujatr
fithrt,

r außergewöhnlichen Ereignissen, insbesondere wenn sie zu einer Gefrhrdung des
Ortsverbandes in seiner Existenz oder in nicht unerheblichen Vermögensieilen
führen können.

(6) Die Geschäftsführung unterliegt neben dem Vorstand im Bereich der Finanzen und
Kontrolle den verpflichtungen des Kapitels x. der Bundesrichtlinien.

(7) Als Leitung der Geschäftsstelle ist die Geschäftsftihrung Vorgesetzte der dort tätigen
hauptamtlichen Mitarbeiter. Zu ihren Aufgaben gehört das Personalwesen, insbesondere die
Personalentwicklung. Sie stellt den Zugang der Mitarbeiter z1r ASB-internen
Kommunikations- und Informationsmitteln sicher.

(8) Die Geschtiftsftihrung übt ihre Tätigkeit hauptamtlich aufgrund eines mit dem Vorstand
geschlossenen Dienstuertrages und der Berufung als besonderer Vertreter nach $ 30 BGB
aus.

(9) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung über die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und
Geschäftsftihrung. Die Mitglieder der Geschäftsfilhrung verpflichten sich, diese als
verbindlich anzuerkennen.

(10) Die Amtszeit betragt ftinf Jatue. Dementsprechend ist der Dienstvertrag ebenfalls auf
maximal fünf Jahre zu befristen. Die emeute Berufung und befristete Anstellung ist
möglich.

(l l) Der Vorstand kann ein Mitglied der Geschäftsfiihrung vor Ablauf der Amtszeit aus
wichtigem Grund abberufen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn Tatsachen
vorliegeno die das Vertrauen in die weitere Amtsftihrung ausschließen. Gleiches gilt für die
Kündigung des Dienstvertrages. Kündigt ein Mitglied der Geschäfuführung den
Dienstverhag, so ist auch seine Organstellung beendet.

(12) Die Geschäftsfühnrng nimmt an den Sitzungen der anderen Organe des Orrsverbandes mit
Ausnahme der Kontrollkommission beratend teil.

(13) Besteht die Geschäftsftihrung aus mehreren Mitgliedern, so glbt sie sich eine
Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Vorstandes bedarf.

$ 12 X'achkreise/Verbandsforum

Der orfsverband kann Fachkreise und ein verbandsfonrm einrichten.

I
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(l) Die Kontollkommission stellt die wirtschaftlichen Verhältnisse des Orrwerbandes und das
satzungsgemäße Handeln des Vorstandes fest, indem sie die Verwendung der Mittel, die
Planung und Rechnungslegung und die Ordnungsmrißigkeit der Geschäftsftitrung im Sinne
von Kapitel X. der Bundesrichtlinien überprtift. Haben interne und externe Revision oder
Außichtsgremien Mängel festgestellt, so überwacht sie deren Behebung durch den
Vorstand.

(2) Die Kontrollkommission ftihrt mindestens einmal im Jahr eine Prüfung des Orrcverbandes
durch. Dartiber hinaus kann sie in begrtindeten Fällen weitere Pritfungen vornehmen.

(3) Im Rahmen der Prtifungen hat die Kontrollkommission ein Einsichtsrecht in alle
Unterlagen und Aufzeichnungen tiber Geschäftsvorgänge. Soweit vorhanden, stützt sie sich
auf die Berichte und Ergebnisse der internen und extemen Revision sowie von
Aufsichtsgremien. Ihr ist alles vorzulegen und ihr ist jede Aufkllirung und jeder Nachweis
zu gewähren.

(4) Die Vorlage-, Aufldärungs- und Nachweispflicht erstreckt sich auch auf Unterlagen über
Gesellschaftsbeteiligungen. Auf Verlangen der Kontrollkommission ist der Vorstand
verpflichtet, von seinem Ausktrnfts- und Einsichtsrecht als Gesellschafterverheter ($ 5la
GmbHG) Gebrauch zü machen. Bei ASB-Gesellschaften kann er Mitgliedei der
Kontrollkommission 

^)r 
Ausübung dieser Rechte bevollmächtigen, wenn sie eine

sanktionsbewehrte Geheimhaltungserklärung abgeben.

(5) Die Kontrollkommission ist berechtigt, zur Aufkllirung von Sachverhalten die Einberufung
von Vorstandssitzungen zu verlangen und an diesen Sitzungen teilzunehmen.

(6) Spätestens innerhalb von drei Monaten nach der Prüfung legt die Kontollkommission dem
Ortworstand und der Geschäftsführung zur Beachtung einen schriftlichen Prüfungsbericht
vor.

(7) Vor Erstellung des Prüfungsberichts sind Vorstand und Geschäftsftihrung zu hören. Der
Bericht ist unter Beachtung der Stellungnahme von Vorstand und Geschäftsfilhrung zu
erstellen.

(8) Der Vorsitzende der Kontrollkommission oder ein Verffeter sind berechtigt, an den
Sitzungen des Vorstandes ohne Stimmrecht teilzunehmen.

(9) Bei derAuswatrl des externen Wirtschaftsprtifers ist die Kontrollkommission zu hören.

(10) Die Kontrollkommission besteht aus drei Mitgliedsrn. Sie wilhlen sich ihren Vorsitzenden
selbst. ln der Kontrollkommission sollen Mitglieder mit kaulineinnischem und juristischem
Sachverstand verfreten sein. Die Wahl von Mitgliedern der Landeskontrollkommission und
umgekehrt ist unzulässig.

(11) Die Kontrollkommission wird von der Mitgliederversammlung, die der ordentlichen
Landeskonferenz vorausgeht, ftlr vier Jatne gewählt und ist nur ihr gegenüber
verantwortlich. Bei ihrer Arbeit ist sie unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.

Kontrollkommission

L
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(12) Im Übrigen gelten g l0 Abs. 13 bis 16 entsprechend.

$ 14 Aufsicht

(l) Der Orlsverband erkennt das Recht der Prüfung und Aufsicht durch den Landes- und
Bundesverband an.

(2) Der Landesvorstand oder seine Beauftragten können zu Prilfungszwecken Einsicht in alle
Unterlagen und Aufzeichnungen uber Ges-chaftsvorglinge nehmen Ihnen ist jede Aufklärung
und jeder Nachweis zu geben. Die zuständige Kon-trol-lkommission ist von der prüfung zu
benachrichtigen und hat das Recht, daran teilänehmen.

$ 15 Ordnungsmaßnahmen

(1) Gegen Mitglieder können Vereinsordnungsmittel verhängl werden, wenn sie:
I ' gegen diese Richtlinien, die ftir sie geltenden Satzungen oder Beschltisse der zuständigen

organe verstoßen oder sonstige Mitgliedspflichten verletzen;2' Eigentum oder Vermögen des ÄSg, seiner Zuwendungsgeber und Kostenütiger
vorstitzlich gfer qob fahrlässig schädigen oder dem ASB in räii"m Ansehen schaden;3. gesetzliche Vorgaben nicht einhalten, soweit der ASB hiervon betroffen ist;4' den Aufgaben, Zielsetanngen und Interessen des ASB grob zuwider handeln oder diese
gef?thrden;

5. die Steuerbegttnstigung verlieren,

(2) Vereinsordnungsmittel sind:

l. lrt9llung von Rüge, Verwamung oder Venreis;
2. Befristeter Entzug der Ausübung von Mitgliedsrechten;
3 . Suspendienrng von Organstellungen oder anderen Vereinsfunt<rionen;
4. Abberufung aus Organstellungen;
5. Ausschluss aus dem ASB bei schwer wiegendem Fehlverhalten.
Die Watrl des Ordnungsmittels bestimmt siclinach der Schwere der pflichtverletzung. Es gilt
der füundsatz des geringstmöglichen Eingrifß.

(3) tlber die Verhängung von Vereinsordnungsmitteln gegen natürliche personen entscheidet
grundsätzlich der Vorstand des Orf,vverb-andes. Dän Ausschluss von Organmitgliedern
beschließt das wählende oder bestellende Organ.

(4) Gegen korporative Mitglieder trifft der Landesvorstand eineEntscheidgng.

(5) I sghwer wiegenden Fällen oder zur Abwendung eines nicht unbedeutenden Schadens ist
der Landesvorstand unmittelbar ftir die Verhängung von Vereinsordnungsmittetn zustanJig.--

(6) Soryeil dies möglich rmd ausreichend ist, sind Ordnungsmiuel zunächst anzudrohen. Mit der
Androhung tann lie Anordnung der Vornatrme .i*t Handlung oder Unterlassung zur
Beseitigung des pflichtrvidrigen Zustandes innerhalb einer festzusätzenden Frist verbinden
werden.

I
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(7) Vor der Entscheidung sind das Mitglied, der Vorstand des &rsverbandes oder der Vertreterdes korporativen Mitglieds anzuhören. In schwer wiegenden Fällen oder zur Abwendungeines nicht unbedeutenden Schadens kann die Anhörung ausnahmsweise enfallen. Sie istunverzüglich nachzuholen.

(8) Die Entscheidung. l-rat sofortige wirkung. ordnungsmittel sind aufzuheben, wenn dievoraussetzungen nicht vorlagen odrt *ggäfallen sind]

(9) Gegen eine Entscheidlng kann innerhalb von vier Wochen nach deren Zugang dasSchiedsgericht angerufen werden. Bei Fristversaumung wird die Entscheidung endgiiltigwirksam' Das Schiedsgerichtsverfahren hat keine aufschiebende Wirkgng. BeiEntscheidungen gemäß Abs. 5 und 7 hat das schiedsgerictrt unveÄgi;hl" enrscheiden.

(10) . Das Schiedsgerichtsverlhhren richtet sich nach Kapitel 17 derBundesrichtlinien und derhierzu erlassenen schiedsordnung. Beides wird hiermii anerkannt.

$ 16 Richtlinien

Die von der Bundeskonfercru beschlossenen Richtlinien des Arbeiter-Samariter-Bundes
Deutschland e.V. sind ftir den Orlsverband verbindlich. Sie sind jedoch nicht Bestandteil dieserSatzung.

$ 17 Beurkundung von Beschliissen

Über die Beschltisse der Mitgliederversammlungen und der Sitzungen des Vorstandes sindNiederschriften ztr fertigen. Die Niederschrihen sind vom V-ersammlungsleiter bzw.vorsitzenden und dem protokoilführer zu unterzeichnen.

$ 18 satzungsänderung Richtlinicnrinderung undAufrösung

(l) Satzungs- und Richtlinientinderungen oder die Auflösung des &tsverbandes können von derMitgliederversammlung nur mii einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden
Stimmberechtigten beschlossen werden.

(2) Satzungs- und Richtlinienänderungen- oder -ergänzunge& die auf einer Auflage desAmtsgerichts oder der Finanzverwaltung benihen, k "" der Vorstand serustäanoil
vomehmen. Hieräber ist die Mitgliederversammlung in ihrer nächsten Sitzung zu
unterrichten.

(3) Bei {uflösung oder Aufhebung des orfsverbandes oder bei Wegfall seines bisherigen
steuerbegünstigten Zweckes darf sein Vermögen nur für sterierbegtinstigte Zwecke
verwendet werden. Es fitllt daher das 

_nach Liquidation verbleibende üermogen an den
Landesverband. Falls dieser nicht mehr besteüt, fällt es an den Bundesverband. Der
llgftnger hat das vereinsverrrögen ausschließlich und unmittelbar nur fiir
Wohlfahrtszwecke zu verwenden.
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Vorgelesen und genehmlgt zur ordentrichen Mitgliederversammlung am

25.04.2009.

,'.2 t
Hagenow, 25.04.20A9


